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Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 130 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/63/643)] 

63/254. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts zur Verfolgung 
der Personen, die für Völkermord und andere schwere  
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 
1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, 
die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von 
Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige 
Verstöße verantwortlich sind 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die revidierten Ansätze für 
den Zweijahreshaushalt 2008-2009 des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der 
Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeit-
raums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige 
Verstöße verantwortlich sind1, und seines ersten Berichts über den Vollzug des Zweijahres-
haushalts 2008-2009 des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda2,  

 sowie nach Behandlung des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer über den Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda und der darin enthaltenen Empfehlungen3,  

 ferner nach Behandlung des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen4,  

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/251 vom 20. Juli 1995 über die Finanzierung 
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda und ihre späteren Resolutionen zu dieser 
Frage, zuletzt Resolution 62/229 vom 22. Dezember 2007,  

_______________ 
1 A/63/506. 
2 A/63/558. 
3 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 5K (A/63/5/Add.11), Kap. II. 
4 Siehe A/63/595. 
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 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die revidierten An-
sätze für den Zweijahreshaushalt 2008-2009 des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De-
zember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und 
andere derartige Verstöße verantwortlich sind1, und von seinem ersten Bericht über den 
Vollzug des Zweijahreshaushalts 2008-2009 des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruan-
da2;  

 2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4 an;  

 3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 eine revidierte Mittelbewilli-
gung zugunsten des Sonderkontos für den Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung 
der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 
1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derar-
tige Verstöße verantwortlich sind, in Höhe von insgesamt 305.378.600 US-Dollar brutto 
(282.597.100 Dollar netto), wie in der Anlage zu dieser Resolution im Einzelnen aufgeführt;  

 4. beschließt außerdem, für das Jahr 2009 den Betrag von 84.657.900 Dollar brutto 
(78.253.300 Dollar netto), einschließlich des Betrags von 19.011.200 Dollar brutto 
(17.565.250 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht, nach dem Beitragsschlüssel 
für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen für das Jahr 20095 unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

 5. beschließt ferner, für das Jahr 2009 den Betrag von 84.657.900 Dollar brutto 
(78.253.300 Dollar netto), einschließlich des Betrags von 19.011.200 Dollar brutto 
(17.565.250 Dollar netto), der der Beitragserhöhung entspricht, nach den Beitragssätzen für 
die Friedenssicherungseinsätze für das Jahr 2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 6. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 12.809.200 Dollar im 
Steuerausgleichsfonds, einschließlich des Betrags von 2.891.900 Dollar, der den für den In-
ternationalen Strafgerichtshof für Ruanda für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 gebillig-
ten geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe entspricht, auf die Veranlagung der 
Mitgliedstaaten nach den Ziffern 4 und 5 anzurechnen ist.  

74. Plenarsitzung 
24. Dezember 2008 

_______________ 
5 Siehe Resolution 61/237. 
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Anlage 

Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen,  
die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere 
derartige Verstöße verantwortlich sind, für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 

 

 Brutto Netto 

 (in US-Dollar) 

Ursprüngliche Mittelbewilligung für den Zweijahreszeitraum  
2008-2009 (Resolution 62/229)  267.356.200 

 
247.466.600 

zuzüglich:   

 Revidierte Ansätze für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 nach 
Neukalkulation (A/63/506 und A/63/595) 30.190.700 

 
28.182.500 

 Erster Vollzugsbericht für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 
(A/63/558) 7.831.700 

 
6.948.000 

Vorgeschlagene revidierte Mittelbewilligung für den  
Zweijahreszeitraum 2008-2009 305.378.600 

 
282.597.100 

Veranlagung für 2008  136.062.800 126.090.500 

Für 2009 zu veranlagender Restbetrag 169.315.800 156.506.600 

davon:   

 Nach dem Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen für 2009 veranlagte Beiträge der Mitglied-
staaten 84.657.900 

 
 

78.253.300 

 Nach den Beitragssätzen für die Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen für 2009 veranlagte Beiträge der Mitglied-
staaten 84.657.900 

 
 

78.253.300 

 


